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Bericht 

des Gesundheitsausschusses 

über den Antrag (195/ A) der Abgeordneten 
Hochmair, Dr. Zernatto urid Genossen betref­
fend ein Bundesgesetz, mit dem das Apothe-

kerkammergesetz geändert wird 

Die Abgeordneten Hochmair, Dr. Zernatto und 
Genossen haben am 19. Oktober 1988 del1 gegen­
ständlichen Antrag im. Nationalrat eingebracht und 
wie folgt begründet: 

Allgemeiner Teil 

Mit Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes 
vom 14. Oktober 1987, G 181186 ua., kundge­
macht mit BGBI. Nr. 57111987, wurden die Diszi­
plinarbestimmungen des § 21 Abs.3 zweiter Satz 
und § 21 Abs. 4 Apothekerkammergesetz, BGBI. 
Nr. 15211947, als verfassungswidrig wegen Versto-
ßes gegen Art. 6 MRK aufgehoben. . 

Diese Auffassung gründete der Verfassungsge­
richtshof insbesondere darauf, daß dem Apotheker­
kammergesetz (ApKG) zufolge eine nicht den 
Garantien des Art. 6 MRK entsprechende Behörde 
zu entscheiden hat und die nachprüfende Kontrolle 
durch den Verfassungs- und durch den Verwal­
tungsgerichtshof nicht ausreicht, um diesen Mangel 
zu ersetzen. Die die Organisation des Disziplinar­
berufungssenates regelnden Vorschriften wider­
sprechen aber den durch Art. 6 MRK normierten 
Anforderungen eines Tribunals. 

Der Verfassungsgerichtshof geht davon aus, daß 
der österreichische Vorbehalt zu Art. 5 MRK Dis­
ziplinarverfahren nicht erfaßt, da Sanktionen für 
die Verletzung von Standespflichten niemals als 
Strafen im Sinne. des Verwaltungsstrafgesetzes 
1950 angesehen worden sind. Weiters ist der Ver­
fassungsgerichtshof der Meinung, daß die Ahn­
dung von Verstößen gegen Standespflichten dann 
unter den Begriff des Strafrechts im Sinne von 
Art. 6 MRK fällt, wenn Strafen von bestimmter 
Schwere vorgesehen sind, die längeren Freiheits­
strafen in der Schwere des Übels annähernd gleich­
kommen und wenn nach der Natur der entspre-

chenden Sanktion kein Zweifel besteht, daß jener 
"Charakter einer Bestrafung beibehalten" wird, 
"durch den sich strafrechtliche Sanktionen' 
gewöhnlich auszeichnen" (vgl. Urteil des Europäi­
schen Gerichtshofes für Menschenrechte" vom 
21. Feber 1984 im Fall ÖZTÜRK, EuGRZ 1985, 
67). 

Um derartige, eindeutig als Strafen' im Sinne des 
Art. (, MRK und nicht als sonstige administrative 
Maßnahmen zu qualifizierende, besonders gravie­
rende Sanktionen handelt es sich bei einigen der im 
§ 23 Abs. 1 ApKG vorgesehenen Strafen, so zumin­
dest bei jenen nach lit. e (die zeitliche oder dau­
ernde Entziehung des Rechtes zur Leitung einer 
Apotheke) und nach lit. f (das Verbot der Aus­
übung des Apothekerberufes bis zur Dauer von drei 
Jahren). 

Sie zeichnen sich insgesamt' nicht nur durch 
besondere Schwere der Bestrafung, sondern auch 
durch ein vom Gesetzgeber dem sanktionierten 
Verhalten gegenüber ausgesprochenes Unwertur­
teil aus, das dem Wesen einer Strafe im Sinne des 
Art. 6 MRK eigen ist. 

Das aber bedeutet nach Ansicht des Verfassungs­
gerichtshofes, daß einige der im § 23 Abs. 1 ApKG ' 
aufgezählten Strafen von Art. 6 MRK erfaßt wer­
den und daher nur von Behörden verhängt werden 
dürften, die den Organisationsgarantien dieser 
Konventionsbestimmung genügen. 

Die Mitglieder des Disziplinarberufungssenates 
sind - wie der Verfassungs gerichtshof ausführt -
jedoch dem § 21 Abs. 3 ApKG zufolge Personen, 
die in ihrer sonstigen Tätigkeit Beamte oder Apo­
theker sind. Der Senat ist, da er nicht als Gericht im 
Sinne des B-VG eingerichtet ist, als Verwaltungsbe­
hörde zu qualifizieren. 

Das ApKG enthält darüber, ob die Senatsmitglie­
der weisungsfrei oder weisungsgebunden sind, 
keine explizite Aussage. Verwaltungs behörden sind 
nun aber gemäß Art. 20 Abs. 1 B-VG, sofern nicht 
verfassungsgesetzlich anderes bestimmt wird, auch 
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dann weisungsgebunden, wenn sie als Kollegialbe­
hörden organisiert sind. Der Disziplinarberufungs­
senat kann in seiner bestehenden Form nicht als 
eine Einrichtung der Selbstverwaltung qualifiziert 
werden, da die Mitglieder nicht ausschließlich von 
Kammerorganen bestellt werden. 

Da es keine spezielle Verfassungsbestimmung 
gibt, die den Disziplinarberufungssenat weisungs­
frei stellt, und er auch nicht als sogenannte Kollegi­
albehörde mit richterlichem Einschlag gemäß 
Art. 133 Z 4 B-VG konstruiert ist, kommt der Ver­
fassungsgerichtshof zu dem Schluß, daß die Mit­
glieder des Disziplinarberufungssenates weisungs­
gebunden sind. Dem Disziplinarberufungssenat 
fehlt sohin bereits wegen der Weisungsgebunden­
heit - und der damit fehlenden Unabhängigkeit in 
der Bedeutung des Art. 6 MRK - seiner Mitglie­
der die Eigenschaft eines Tribunals. 

Wie der Verfassungs gerichtshof weiters ausführt, 
verlangt Art. 6 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 5 
Abs. 1 lit. a MRK, daß über die Stichhältigkeit 
strafrechtlicher Anklagen ein Tribunal selbst ent­
scheidet. Ein Tribunal, das den Organisationsga­
rantien des Art. 6 MRK entspricht, hat also ein den 
Verfahrensgarantien desselben Artikels entspre­
chendes Verfahren durchzuführen und auf Grund 
der Ergebnisse dieses Verfahren;' selbst zur Strafe 
zu verurteilen. Das gilt auch für Disziplinarstrafen, 
sofern diese auf Grund der Schwere der gesetzlich 
vorgesehenen Sanktionen und des ihnen innewoh­
nenden strafrechtlichen Charakters von Art. 6 
Abs. 1 MRK erfaßt sind. 

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, 
ob sich die Aussage des Verfassungsgerichtshofes, 
daß über die Stichhältigkeit strafrechtlicher Ankla­
gen ein Tribunal selbst zu entscheiden hat, auf alle 
Instanzen bezieht oder nur auf die letzte inder 
Sache entscheidende Behörde. Folgende Überle­
gungen lassen den Schluß zu (dem auch im vorlie­
genden Entwurf gefolgt wurde), daß es auch nach 
Auffassung des Verfassungsgerichtshofes genügt, 
wenn die in letzter Instanz über eine strafrechtliche 
Anklage entscheidende Behörde ein Tribunal ist: 

1. Der Verfassungsgerichtshof kommt zu dieser 
Aussage im Erkenntnis vom 14. Oktober 1987, 
G 181186 ua., im Zusammenhang mit der Frage, ob 
die nachprüfende Kontrolle der Gerichtshöfe des 
öffentlichen Rechtes gemäß Art. 6 Abs. 1 MRK 
ausreicht. So heißt es auf Seite 48 ·des obzitierten 
Erkenntnisses: "Das bedeutet, daß das das Urteil 
(Disziplinarerkenntnis) fällende Organ selbst ein 
Tribunal sein muß und d~ß die bloß nachprüfende 
Kontrolle durch ein Tribunal (etwa den Verfas­
sungs- oder den Verwaltungsgerichtshof) dem 
Art. 6 Abs. 1 MRK nicht genügt." 

2. Schon im Erkenntnis Slg. 1029111984 hatte 
der Verfassungsgerichtshof gegen die Bestimmun­
gen betreffend die Hausdurchsuchung und 
Beschlagnahme die Bedenken, daß ausschließlich 

I 

Finanzbehörden tätig werden, denen ,die Qualität 
eines Tribunals im Sinne des. Art. 6 MRK fehlt. 

3. Schließlich ist noch auf die zu dieser Frage 
bestehende Judikatur des Europäischen Gerichts­
hofes für Menschenrechte hinzuweisen. Aus 
Punkt 56 des Urteiles vom 21. Feber 1984 im Falle 
ÖZTüRK ist ableitbar, daß es auch nach Auffas­
sung des Europäischen Gerichtshofes ausreicht, 
wenn über eine strafrechtliche Angelegenheit in 
letzter Instanz ein Tribunal entscheidet. 

Das bedeutet nach Meinung des Verfassungsge­
richtshofes, daß das ein Disziplinarerkenntnis fäl­
lende Organ selbst ein Tribunal sein muß und daß 
die bloß nachprüfende Kontrolle durch ein Tribu­
nal (etwa den Verfassungs- oder Verwaltungsge- . 
richtshof) dem Art. 6 Abs. 1 MRK nicht genügt. 

Um die Handhabung der Disziplinargewalt auch 
in Hinkunft effektiv zu erhalten, scheidet die 
grundsätzlich denkbare Lösung aus, die im Apothe­
kerkammergesetz vorgesehenen Strafen, die durch 
eine besondere Schwere gekennzeichnet sind, der­
art zu minimieren, daß ihre Verhängung durch 
Behörden, die nicht den Organisationsanforderun­
gen eines Tribunals entsprechen, erfolgen könnte. 

Der Entwurf schlägt daher nunmehr den Weg 
vor, den verfassungsrechtlichen Erfordernissen ent­
sprechend die Disziplinarberufungsbehörde so ein­
zurichten, daß diese den verfassungsrechtlichen 
Anforderungen in jeder Weise Rechnung trägt. 
Dies geschieht dadurch, daß der Disziplinarberu­
fungssenat der Apothekerkammer als Kollegialbe­
hörde mit richterlichem Einschlag gemäß Art. 133 
Z 4 B-VG eingerichtet wird. 

Bei der nun vorgeschlagenen Konstruktion ist 
freilich zu beachten, daß die im Art. 10 Abs. 1 Z 8 
B-VG angeführte "Einrichtung beruflicher Vertre­
tungen, soweit sie sich auf das ganze Bundesgebiet 
erstrecken, mit Ausnahme solcher auf land- und 
forstwirtschaftlichem Gebiet", nicht in Art. 102 
Abs. 2 B-VG enthalten ist und daher jedenfalls dem 
Grundsatz der mittelbaren Bundesverwaltung 
gemäß Art. 102 Abs. 1 B-VG zu entsprechen wäre. 

Dem steht allerdings das entschiedene Anliegen 
der Apothekerkammer entgegen, durch die Ein­
richtung einer zentralen Disziplinarberufungsbe­
hörde eine einheitliche disziplinarrechtliche Judika­
tur zu sichern. 

Es wird daher die Lösung vorgeschlagen, daß die 
Disziplinarangelegenheiten der Apotheker in 
unmittelbarer Bundesverwaltung in der Form voll­
zogen werden, daß in LInstanz ein Organ der 
Kammer funktionell als Bundesbehörde tätig wird 
und in 11. Instanz eine Kollegialbehörde mit rich­
terlichem Einschlag im Bereich der Bundesvollzie­
hung eingerichtet wird (vgl. im übrigen dazu die 
Ausführungen zu den §§ 18 bis 21). Dies erfordert. 
gemäß Art. 102 Abs. 4 B-VG die Zustimmung der 
Länder. 
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Weiters soll die erforderliche Novelle auch zum 
Anlaß genommen werden, anstehende legistische 
Verbesserungen vorzunehmen. 

Durch den vorliegenden Gesetzentwurf entsteht 
dem Bund kein zusätzlicher Personal- und Sach­
aufwand. 

Die verfassungsrechtlichen Grundlagen dieses 
Gesetzes ergeben sich aus Art. 10 Abs. 1 Z 8 B-VG. 

Besonderer Teil 

Zu Art. I Z 1 (§ 5 Abs. 1): 

N;tchder derzeit geltenden Rechtslage des § 5 
Abs. 1, der die Mitgliedschaft zur Apothekerkam­
mer in der Abteilung der selbständigen Apotheker 
regelt, ist ein Konzessionsinhaber bereits ab dem 
Zeitpunkt der Rechtskraft eines Konzessionsbe­
scheides Mitglied in der Abteilung der selbständi­
gen Apotheker. Allerdings liegt zwischen Rechts­
kraft des Konzessionsbescheides und Eröffnung 
einer neuen Apotheke oftmals ein längerer Zeit­
raum. In der Regel richtet ein Konzessionsinhaber 
erst ab Rechtskraft seines Bescheides Apotheken­
räumlichkeiten ein und ist im Zeitraum bis zur tat­
sächlichen Inbetriebnahme der Apotheke als ange­
stellter Apotheker tätig. 

Um für diesen Fall eine klare Regelung zu tref­
fen und Auslegungsprobleme zu vermeiden, soll 
nunmehr neben dem Vorliegen des Konzessionsbe­
scheides auch die Ausübung dieser Berechtigung 
gefordert werden. 

Zu Art. I Z 2 (§7): 

Die bisherige Aufzählung der Organe der Apo­
thekerkammer im § 7 ist nunmehr durch die Nen­
nung des Disziplinarrates als einem weiteren Organ 
zu vervollständigen. 

Zu Art. I Z 3 (§§ 18 bis 21): 

1. Der neugefaßte § 18 Abs. 1 sieht eine Präzisie­
rung der Disziplinarstraftatbestände im Lichte des 
Legalitätsprinzips vor. So werden im § 18 Abs. 1 
Z1 ausdrücklich jene Personen angeführt, denen 
gegenüber das das Ansehen der Apothekerschaft 
beeinträchtigende Verhalten gesetzt werden kann. 
§ 18 Abs. 1 Z 2 geht davon aus, daß die im gegebe­
nen Zusammenhang für die Berufsausübung gebo­
tenen Vorschriften, also jene über den Apotheken­
betrieb und Arzneimittelverkehr, von jedem Mit­
glied einzuhalten sind und eine gröbliche Verlet­
zung dieser Berufspflichten als Disziplinarvergehen 
zu ahnden sind. 

Der Entwurf soll nunmehr auch alle öffentlich 
Bediensteten, die Mitglieder der Apothekerkammer 
sind, vom Disziplinarrecht der Apothekerkammer 
erfassen. Allerdings sieht § 18 Abs. 2 für öffentlich 
Bedienstete, die bereits einem eigenen Disziplinar-

recht des Bundes oder eines Landes unterliegen, 
insofern eine Ausnahmeregelung vor, als für diese 
Mitglieder der Apothekerkammer nur der Tatbe­
stand des § 18 Abs. 1 Z 1 zum Tragen kommen soll. 
Berufspflichtsverletzungen sind als Dienstpflichts­
verletzungen vom Disziplinarrecht des Bundes oder 
eines Landes bereits erfaßt. 

2. Wie in § 18 Abs. 3 vorgesehen, soll die diszipli­
näre Ahndung unabhängig davon möglich sein, daß 
dieselbe Tat auch durch Gerichte oder Verwal­
tungsstrafbehörden verfolgt wird. Dazu wird 
bemerkt, daß diese Bestimmung nicht gegen Art. 4 
des noch nicht kundgemachten Protokolls NI'. 7 
zur Konvention zum Schutz der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten (900 BlgNR XVI. GP) ver­
stößt, da Österreich zu dieser Bestimmung aus­
drücklich erklärt hat, daß sie "nur auf Strafverfah­
ren im Sinne der österreichischen Strafprozeßord­
nung" gilt. 

Im Gegensatz zur bisherigen Rechtslage sollen 
nunmehr im § 18 Abs.4 entsprechend dem rechtli­
chen Standard der österreichischen Rechtsordnung 
Verjährungsvorschriften normiert werden, die sich 
insbesondere auch an der Formulierung des § 58 
Abs.2 Strafgesetzbuch, BGBI. Nr.60/1974, orien­
tieren. Gleiches gilt für § 18 Abs. 5, der § 94 Abs, 2 
Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, BGBI. Nr. 3331 
1979, übernimmt .. 

3. Die §§ 19 bis 21 gehen grundSätzlich von der 
Konzeption aus, die Disziplinarangelegenheiten 
der Apotheker in unmittelbarer Bundesverwaltung 
in der Form zu vollziehen, daß in I. Instanz ein 
Organ der Apothekerkammer, der Disziplinarrat, 
funktionell als Bundesbehörde und mit verfassungs­
rechtlich . abgesicherter Weisungsfreistellung seiner 
Mitglieder tätig wird. In 11. Instanz ist eine Kollegi­
albehörde mit richterlichem Einschlag gemäß § 133 
Z 4 B-VG, der Disziplinarberufungssenat, zur Ent­
. scheidung über Disziplinarvergehen berufen, wobei 
gegen diese Entscheidungen ausdrückliCh die Anru­
fung des Verwaltungs gerichtshofes für zulässig 
erklärt werden soll. 

Diese Form einer unmittelbaren Bundesverwal­
tung im Sinne des Art. 102 Abs. 4 B-VG ist im Hin­
blick auf die Judikatur des Verfassungsgerichtsho­
fes (VfSlg. 4413/1963, 6767/1972 und 8478/1979) 
unbedenklich. Im Gegensatz zum Erkenntnis 
VfSlg. 4413/1963 handelt es sich hier nicht um die 
Übertragung von Vollziehungsaufgaben . des Bun­
des gemäß Art. 10 B-VG an eine Körperschaft des 
öffentlichen Rechtes, die im Rahmen der Landes­
volIziehung eingerichtet ist. Aus dem Erkenntnis 
VfSlg. 8478/1979 ergibt sich weiters, daß Art. 102 
Abs. 1 B-VG bei Einrichtung eines Organes eines 
Selbstverwaltungskörpers in unterster Instanz ua. 
dann nicht einzuhalten ist, wenn es sich um einen 
Fall des Art. 102 Abs. 4 B-VG handelt. Aus dieser 

.: Aussage des Verfassungsgerichtshofes kann wohl 
abgeleitet werden, daß die Besorgung von Aufga-

2 

770 der Beilagen XVII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 3 von 9

www.parlament.gv.at



4 770 der Beilagen 

ben unmittelbar durch Bundesbehörden gemäß 
Art. 102 Abs. 4 B-VG auch in der Form zulässig ist, 
daß in I. Instanz Organe eines Selbstverwaltungs­
körpers funktionell als Organe des Bundes tätig 
werden. 

Da Einrichtungen beruflicher Vertretungen nicht 
im Art. 102 Abs. 2 B-VG enthalten sind, ist gemäß 
Art. 102 Abs.4 B-VG für die Errichtung eigener 
Bundesbehörden, die in unmittelbarer Bundesver­
waltung tätig werden, analog zu Art. 102 Abs. 1 
B-VG vor der Kundmachung des vom Nationalrat 
und Bundesrat beschlossenen Gesetzes die Zustim­
mung der Länder notwendig. 

4. § 19 Abs. 2 regelt die Zusammensetzung des 
Disziplinarrates, § 19 Abs. 3 die Bestellung des 
Vorsitzenden bzw. der Beisitzer durch den Vor­
stand bzw. die beiden Abteilungsausschüsse der 
Apothekerkammer. 

Dies steht auch im Einklang mit der Judikatur 
des Verfassungsgerichtshofes (VfSlg. 8644/1979), 
wonach Organe eines Selbstverwaltungskörpers mit 
entscheidungswichtigen Aufgaben vom Selbstver­
waltungskörper autonom bestellt werden müssen. 

§ 19 Abs. 4 trennt die Dauer der Funktion~pe­
riode von der des Vorstandes und limitiert diese mit 
fünf Jahren. 

§ 19 Abs. 5 zählt die Endigungsgründe einer 
Funktion als Mitglied des Disziplinarrates auf. 
Diese orientieren sich insbesondere an den Enthe­
bungsgründen des § 9 des Agrarbehördengesetzes 
1950, BGBI. Nr.1I1950, idF des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr. 476/1974, die auf Grund der Judikatur 
des Europäischen Gerichtshofes für Menschen­
rechte (vgl. Urteil vom 23. April 1987 im Fall Ettl 
gegen Österreich, Punkt 40, und Urteil vom 
22. Oktober 1984 im Fall Sramek gegen Österreich, 
Punkt 37) mit Art. 6 Abs. 1 MRK vereinbar sind. 

Für § 19 Abs. 5 Z 4 wird die Formulierung des 
§ 27 Strafgesetzbuch zum Vorbild genommen. 

Die Weisungsfreistellung der Mitglieder des Dis­
ziplinarrates wird im § 19 Abs. 7 durch eine Verfas­
sungsbestimmung abgesichert. 

5. Die in § 20 Abs. 3 für den Beschuldigten vor­
gesehene Möglichkeit, sich zur Disziplinaranzeige 
binnen 14 Tagen zu äußern, ist als Ausdruck des im 
Art. 6 MRK normierten Grundsatzes eines "fair 
trial" zu verstehen. Damit wird dem Beschuldigten 
vor der Entscheidung des Disziplinarrates auf Ein­
leitung des Verfahrens Gelegenheit zur Stellung­
nahme gewährt. 

6. § 21 sieht für den Disziplinarberufungssenat 
der Apothekerkammer eine grundlegende, mit 
Art. 6 MRK im Einklang stehende Neuorganisa­
tion vor. 

Der Disziplinarberufungssenat soll daher alle für 
eine Kollegialbehörde gemäß Art. 133 Z 4 B-VG 

gebotenen Voraussetzungen, wie Entscheidung in 
oberster Instanz, keine Aufhebung oder Abände­
rung ger Entscheidungen im Verwaltungsweg und 
Mitgliedschaft wenigstens eines Richters, erfüllen. 

Damit erübrigt sich jedoch eine verfassungs­
oder einfachgesetzliche Anordnung, daß die Mit­
glieder des Disziplinarberufungssenates in Aus­
übung ihres Amtes unabhängig und an keine Wei­
sung gebunden sind, da sich die Weisungsfreiheit 
bereits aus Art. 20 Abs. 2 B-VG zwingend ergibt, 

Durch die verfassungsrechtlich vorgegebene 
Zusammensetzung des Disziplinarberufungssenates 
wird eine mögliche Nähe der Interessenlage der 
bei den von der Apothekerkammer entsandten Mit­
glieder des Disziplinarberufungssenates zum· 
Beschuldigten durch den Richter als Vorsitzenden 

_ einerseits und die weisungsfreien Beamten anderer­
seits ausgeglichen (vgl. dazu das Urteil des Euro­
päischen Gerichtshofes für Menschenrechte vom 
23. April 1987 im Fall Ettl, Punkt 38, nach dem die 
Mehrheit von rechtlich weisungsfrei gestellten 
Beamten die Unabhängigkeit eines Kollegialorga­
nes nicht in Frage stellt, im Zusammenhalt mit dem 
Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Men­
schenrechte im Fall Le Compte ua. vom 23. Juni 
1981, Punkt 58, nach dem die allenfalls mögliche 
Parteilichkeit von Vertretern von Interessensvertre­
tungen dadurch wettgemacht wird, daß die Hälfte· 
des Kollegialorganes Richter sind). 

Zu Art. I Z 4 (§ 22 Abs. 1): 

Durch die Neufassung des § 22 Abs. 1 soll nun­
mehr ausdrücklich festgehalten werden, daß die 
genannten Bestimmungen der Dienstpragmatik in 
der zuletzt geltenden Fassung, das heißt vor 
Inkrafttreten des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 
1977, zur Anwendung gelangen sollen. 

Zu Art. I Z 5 (§§ 22 a und 22 b): 

Durch die §§ 22 a und 22 b sollen auch für das 
Disziplinarverfahren die sich aus Art. 6 MRK erge­
benden verfahrensrechtlichen Garantien normiert 
werden. 

Während im Lichte der Judikatur des Europäi­
schen Gerichtshofes für Menschenrechte (Urteil 
vom 23. April 1987 im Fall Ettl, Punkte 42, 43) und 
auch des Verfassungs gerichtshofes (Erkenntnis 
vom 7. Dezember 1987, G 145/87-8), zum öster­
reichischen Vorbehalt betreffend Art. 6 MRK die 
in § 134 in Verbindung mit den§§ 123 bis 125 der 
Dienstpragmatik geregelte mündliche Verhandlung 
lediglich mit Parteiöffentlichkeit im Hinblick auf 
Art. 6 Abs. 1 MRK unbedenklich erscheint, muß im 
Disziplinarverfahren vor allem gesichert sein, daß 
der Beschuldigte zu allen Anschuldigungen und zu 
allen Beweisen, die als Grundlage für die Verurtei­
lung herangezogen werden, Stellung nehmen kann. 

Die verfahrensrechtlichen Regelungen in den 
§§ 22 a und 22 b sollen jene Waffengleichheit 
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sichern, durch die das Disziplinarverfahren auf 
einen dem Art. 6 MRK konformen Standard geho­
ben wird. 

Zu Art. I Z 6 (§ 23 Abs. 4 letzter Satz): 

Diese Formulierung entspricht einem Wunsch 
der Österreichischen Apothekerkammer. Um nicht 
nur - wie nach der bisherigen Rechtslage - aus­
schließlich die Veröffentlichung des gesamten Dis­
ziplinarerkenntnisses aussprechen zu müssen, soll 
es nunmehr möglich sein, nur noch den Spruch in 
den Mitteilungen der Apothekerkammer zu veröf­
fentlichen. Damit soll die Publizität auf den 
wesentlichen Teil des Disziplinarerkenntnisses 
unabhängig von umfangreichen Begründungen 
beschränkt bleiben. 

Zu Art. I Z 7 (§ 24 Abs. 3): 

Da der Disziplinarberufungssenat als Bundesbe­
hörde eingerichtet werden soll, wären gemäß § 2 
F-VG die Kosten vom Bund zu tragen. 

Durch die ausdrückliche Normierung einer lex 
specialis sollen die im Interesse der Öster­
reichischen Apothekerkammer anfallenden Kosten 
des Disziplinarberufungssenates, insbesondere dep 
sachlichen Organisationsaufwand betreffend, Von 
dieser selbst getragen werden. 

Für den Disziplinarrat bedarf es 'einer solchen 
Bestimmung jedoch nicht, da diese Behörde ohne­
hin im kammereigenen Wirkungsbereich eingerich­
tet ist und schon aus diesem Grund die damit ver­
bundenen Kosten von der Österreichischen Apo­
thekerkammer zu tragen sind. 

Ein Kostenersatz durch den Verurteilten auf 
Grund eines Schuldspruches bleibt davon unbe­
rührt. 

Zu Art. I Z 8 (§ 24 a): 

Auch für die neuzufassende Bestimmung des 
§ 24 a gelten grundsätzlich die Ausführungen zu 
Art. I Z 7. Darüber hinaus ist festzuhalteOn, daß 
§ 24 a Abs. 2 die dem Legalitätsprinzip entspre­
chende Präzisierung hinsichtlich der Aufwandsent­
schädigung sowie des sonstigen Kostenersatzes für 
die Mitglieder des Disziplinarrates, des Disziplinar­
berufungssenates sowie die Disziplinaranwälte 
trifft. 

Scheucher 

Berichterstatter 

Zu Art. I Z 9 (§ 26): 

§ 26 stellt die aus legistischer Sicht gebotenen 
Anpassungen vor allem an die geänderten Organi­
sationsvorschriften dar. 

Zu Art, I Z 10 (§ 28): 

Die Neufassung des § 28 erfolgt in Übereinstim­
mung mit den Legistischen Richtlinien des Bundes. 
§ 28 Z 1 dagegen begründet keine von der bisheri­
gen Vollziehungsklausel abweichende Zuständig­
keit, sondern stellt insofern eine Sanierung dar, als 
bereits bisher geltendes Recht nunmehr ausdrück­
lich festgestellt wird. 

Darüber hinaus wird dem legistischen Grundsatz 
entsprochen, daß Novellen keine eigenständigen 
Vollziehungsklauseln enthalten sollen. 

Zu Art. 11: 

Artikel II enthält die für den zeitlichen Geltungs­
bereich vorgesehenen Bestimmungen, wobei zu 
beachten ist, daß Artikel II Abs. 2 in korrespondie­
render Weise § 19 Abs. 7 in derFassung von Art. I 
Z 3 als Verfassungsbestimmung in Kraft setzen soll. 

Der Gesundheitsausschuß hat den Initiativantrag 
in seiner Sitzung am 3. November 1988 in Ver­
handlung genommen. Zum Gegenstande sprachen 
außer dem Berichterstatter die Abgeordneten 
Pro b s t, S moll e und Dr. S c h w i m m e r so­
wie der Bundesminister für Gesundheit und öffent­
licher Dienst Dr. Lös c h n a k. 

Im Zuge der Verhandlungen stellten die Abge­
ordneten Helmuth ° S t 0 c k e rund Dr. Zer -
n a t t 0 einen Abänderungsantrag auf Streichung 
des Art. II sowie der Artikelbezeichnung Art. 1. ° 

Bei der Abstimmung wurde der Gesetzentwurf 
unter Berücksichtigung des erwähnten Abände­
rungsantrages mit Stimmeneinhelligkeit angenom­
men. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Gesundheitsausschuß somit den A n t rag, der 
Nationalrat wolle dem an g e s chi 0 S sen e n 
G e set zen t w u r f die verfassungsmäßige 
Zustimmung erteilen. 

Wien, 1988 11 03 

Dr. Zernatto 

Obmann 
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6 770 der Beilagen 

Bundesgesetz vom XXXXX, mit dem 
das Apothekerkammergesetz geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Apothekerkammergesetz, BGBI. Nr. 152/ 
1947, in der Fassung der Bundesgesetze BGBI. 
Nr.173/1957, BGBI. Nr.564/1981 und BGBI. 
Nr.78/1987 sowie der Kundmachungen BGBI. 
Nr.43/1948 und BGBI. Nt. 57111987, wird wie 
folgt geändert: 

1. § 5 Abs. 1 lautet: 

,,$ 5. (1) Mitglieder der Kammer in der Abtei­
lung der selbständigen Apotheker sind alle physi­
schen und juristischen Personen, die' nach den 
Bestimmungen des Apothekengesetzes, RGBl. 
Nr.5/1907, in der jeweils geltenden Fassung, die 
Berechtigung zum Betrieb einer öffentlichen oder 
einer Anstaltsapotheke besitzen und diese Berechti­
gung auch ausüben, sowie die Miteigentümer sol­
cher Apotheken, die in ihrer Apotheke als pharma­
zeutische Fachkräfte tätig sind. Im Falle der Ver­
pachtung einer öffentlichen Apotheke tritt an die 
Stelle der Berechtigten und der Miteigentümer 
jedoch der Pächter." 

2. § 7 lautet: 

,,$ 7. Organe der Apothekerkammer sind: 
1. Die Hauptversammlung, 
2. die Abteilungsversammlungen, 
3. der Vorstand, 
4. der Präsident und zwei Vizepräsidenten als 

seine Stellvertreter, 
5. die Ausschüsse der beiden Abteilungen, 
6. die Obmänner der Ausschüsse der beiden 

Abteilungsversammlungen und ihre Stellver­
treter, 

7. die Landesgeschäftsstellen, 
8. der Disziplinarrat." 

3. Die §§ 18 bis 21 lauten: 

"Disziplinarverfahren 

$ 18. (1) Ein Mitglied der Apothekerkammer 
begeht ein Disziplinarvergehen, wenn es 

1. durch sein Verhalten gegenüber Kunden, 
Kollegen oder in der Öffentlichkeit das Anse­
hen der Apothekerschaft herabsetzt, oder 

z 
2. Berufspflichten gröblich verletzt, deren Ein­

haltung nach den Vorschriften über den Apo­
theken betrieb oder Arzneimittel':'erkehr gebo­
ten ist. 

(2) Für Mitglieder der Apothekerkammer, die als 
öffentlich Bedienstete einem eigenen Disziplinar­
recht unterliegen, gilt nur Abs. 1 Z 1. 

(3) Der disziplinären Verfolgung steht der 
Umstand nicht entgegen, daß dieselbe Tat auch 
den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte oder Verwaltungsstrafbehörden fallenden 
strafbaren Handlung oder Unterlassung bildet. 

(4) Die Verfolgbarkeit eines Disziplinarverge­
hens erlischt durch Verjährung, wenn der Diszipli­
naranwalt nicht innerhalb von fünf Jahren, gerech­
net ab dem Zeitpunkt der Beendigung der Hand­
lung oder Unterlassung, die Anzeige an den Diszi­
plinarrat erstattet hat. Ist ein zum Tatbestand gehö­
render Erfolg erst nach Beendigung der Handlung 
oder Unterlassung eingetreten, läuft die Frist erst 
ab diesem Zeitpunkt. Begeht der Beschuldigte wäh­
rend der Verjährungsfrist neuerlich ein Disziplinar­
vergehen, so tritt die Verjährung nicht ein, bevor 
auch für dieses Disziplinarvergehen die Verjäh­
rungsfrist abgelaufen ist. 

(5) Ist der dem Disziplinarvergehen zugrunde 
liegende Sachverhalt Gegenstand eines strafgericht­
lichen Verfahrens, so wird der Lauf der im Abs. 4 
angeführten Frist für die Dauer dieses Verfahrens 
gehemmt. 

§ 19. (1) Über Disziplinarvergehen erkennt der 
Disziplinarrat der Apothekerkammer. 

(2) Der Disziplinarrat besteht aus einem Vorsit­
zenden, der rechtskundig sein muß, und zwei Bei­
sitzern. 

(3) Der Vorsitzende des Disziplinarrates wird 
vom Vorstand der Apothekerkammer bestellt. Der 
Abteilungsausschuß der selbständigen Apotheker 
bestellt einen Beisitzer aus dem Kreis der selbstän­
digen, der Abteilungsausschuß der angestellten 
Apotheker einen Beisitzer aus dem Kreis der ange­
stellten Apotheker. In gleicher Weise ist für den 
Vorsitzenden und jeden Beisitzer je ein Stellvertre­
ter zu bestellen. Mitglieder des Vorstandes der 
Apothekerkammer dürfen dem Disziplinarrat nicht 
angehören. 
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(4) Die Mitglieder des Disziplinarrates und ihre 
Stellvertreter werden für eine Funktionsperiode 
von fünf Jahren bestellt. Neuerliche Bestellungen 
sind zulässig. 

(5) Die Funktion als Mitglied (Stellvertreter) 
endet 

1. mit dem Ablauf der Funktionsperiode, 
2. mit dem Übertritt in den Ruhestand, 
3. mit dem Wegfall der für die Bestellung erfor­

derlichen Voraussetzungen, 
4. mit der durch ein inländisches Gericht erfolg­

ten Verurteilung wegen einer oder mehrerer 
mit Vorsatz begangener strafbarer Handlun­
gen zu einer mehr als einjährigen Freiheits­
strafe, 

s. mit der rechtskräftigen Verhängung einer 
Disziplinarstrafe, oder 

6. wenn ein Mitglied (Stellvertreter) auf die wei­
tere Ausübung seiner Funktion verzichtet, mit 
Einlangen der schriftlichen Erklärung beim 
Vorstand der Apothekerkammer. 

(6) Endet die Funktion eines Mitgliedes vor 
Ablauf seiner Funktionsperiode, so ist für den Rest 
der Funktionsperiode ein neues Mitglied zu bestel­
len (Abs. 3). Bis zur Neubestellung tritt im laufen­
den Verfahren an die Stelle des bisherigen Mitglie­
des sein jeweiliger Stellvertreter. 

(7) (Verfassungsbestimmung) Die Mitglieder 
(Stellvertreter) des Disziplinarrates sind in Aus­
übung ihres Amtes unabhängig und an keine Wei­
sungen gebunden. 

§ 20. (1) Die Anzeige von Disziplinarvergehen 
sowie die Vertretung der Anzeige beim Disziplinar­
rat obliegt einem vom Vorstand der Apotheker­
kammer zu bestellenden Disziplinaranwalt. Für den 
Fall seiner Verhinderung ist ein stellvertretender 
Disziplinaranwalt zu bestellen. Disziplinaranwalt 
und Stellvertreter haben rechtskundig zU sein. 

(2) Auf Weisung des Bundeskanzlers ist der Dis­
ziplinaranwalt verpflichtet, Disziplinaranzeige zu 
erstatten und Rechtsmittel zu ergreifen. 

(3) Vor Einleitung eines Disziplinarverfahrens 
hat der Disziplinarrat dem Beschuldigten Gelegen­
heit zu geben, zur Disziplinaranzeige binnen 
14 Tagen Stellung zu nehmen. 

(4) Gegen das Erkenntnis des Disziplinarrates 
steht dem Beschuldigten und dem Disziplinaran­
walt, gegen einen Beschluß, mit dem die Einleitung 
des Disziplinarverfahrens abgelehnt wird, dem Dis­
ziplinaranwalt binnen 14 Tagen das Recht der 
Berufung zu. 

(5) Die Berufung, die begründet sein muß, ist 
beim Disziplinarrat in zweifacher Ausfertigung ein­
zubringen. Sie ist dem Disziplinaranwalt bzw. dem 
Beschuldigten mit dem Hinweis mitzuteilen, daß er 
binnen 14 Tagen seine Gegenausführungen über­
reichen kann. Nach Überreichung dieser Gegen-

ausführungen oder nach Ablauf der hiezu bestimm­
ten Frist sind die Akten dem Disziplinarberufungs­
senat zu übersenden. Die Berufung hat aufschie­
bende Wirkung. 

§ 21. (1) Über Berufungen erkennt der Diszipli­
narberufungssenat der Apothekerkammer beim 
Bundeskanzleramt. 

(2) Der Disiiplinarberufungssenat besteht aus 
einem Richter des Aktivstandes als Vorsitzendem, 
zwei Beisitzern aus dem Stand der Beamten des 
Bundeskanzleramtes, von denen einer rechtskundig 
zu sein hat, sowie zwei weiteren Beisitzern. 

(3) Der Vorsitzende des Disziplinarberufungsse­
nates wird vom Bundeskanzler im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Justiz, die Beisitzer aus 
dem Stand der Beamten des Bundeskanzleramtes 
werden vom Bundeskanzler bestellt. Der Abtei­
lungsausschuß der selbständigen Apotheker bestellt 
einen weiteren Beisitzer aus dem Kreis der selbstän­
digen, der Abteilungsausschuß der angestellten 
Apotheker einen weiteren Beisitzer aus dem Kreis 
der angestellten Apotheker. In gleicher Weise ist 
für den Vorsitzenden und jeden Beisitzer je ein 
Stellvertreter zu bestellen. Mitglieder (Stellvertre­
ter) des Disziplinarrates und des Vorstandes der 
Apothekerkammer dürfen dem Diszipli_narberu­
fungssenat nicht angehören. 

(4) Die Mitglieder des Disziplinarberufungssena­
tes und ihre Stellvertreter werden für eine Funk­
tionsperiode von fünf Jahren bestellt. Neuerliche 
Bestellungen sind zulässig. 

(5) Für die Beendigung einer Funktion als Mit­
glied (Stellvertreter) gilt § 19 Abs. 5 und 6. 

(6) Entscheidungen des Disziplinarberufungsse­
nates unterliegen weder der Aufhebung noch der 
Abänderung im Verwaltungsweg. Die Anrufung 
des Verwaltungs gerichtshofes ist zulässig. 

(7) Für die Vertretung der Disziplinaranzeige 
bzw. der vom Disziplinaranwalt gegen eine Ent­
scheidung des Disziplinarrateserhobenen Berufung 
hat der Bundeskanzler, nach Anhörung des V or­
standes der Apothekerkammer aus dem Stand der 
rechtskundigen Beamten des Bundeskanzleramtes 
einen Disziplinaranwalt und für den Fall seiner 
Verhinderung einen stellvertretenden Disziplinar­
anwalt zu bestellen." 

4. § 22 Abs. 1 lautet: 

,,§ 22. (1) Soweit sich aus den Vorschriften die­
ses Bundesgesetzes nicht anderes ergibt, sind die 
§§ 107 bis 109 sowie die §§ 111 bis 151 der Dienst­
pragmatik, RGBI. Nr. 15/1914, in der zuletzt mit 
Bundesgesetz BGBI. Nr. 213/1972 geänderten Fas­
sung, sinngemäß anzuwenden." 

S. Nach § 22 werden folgende §§ 22 a und 22 b 
eingefügt: 
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;,§ 22 a. Der Beschuldigte kann sich in allen Dis­
ziplinarangelegenheiten eines Verteidigers bedie­
nen und dazu jeden wählen, der in der Verteidiger­
liste einer der Gerichtshöfe zweiter Instanz gemäß 
§ 39 Abs. 3 der Strafprozeßordnung 1975 eingetra­
gen ist. 

§ 22 b. (1) Für die Beweisaufnahme gelten -
sofern im folgenden nicht anderes bestimmt ist -
die Bestimmungen im 2. Abschnitt, 11. Teil, des All­
gemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes. 

(2) Außer dem Vorsitzenden sind die übrigen 
Mitglieder des Disziplinarrates oder des Diszipli­
narberufungssenates, die Parteien und ihre Vertre­
ter' insbesondere der Beschuldigte, berechtigt, an 
jede Person, die vernommen wird, Fragen zu stel­
len. Der Verhandlungsleiter erteilt ihnen hiezu das 
Wort. Er kann Fragen, die unangebracht oder zur 
Aufklärung des Sachverhaltes nicht dienlich sind, 
zurückweisen. 

(3) Niederschriften über die Vernehmung des 
Beschuldigten oder von Zeugen sowie die Gutach­
ten Sachverständiger dürfen nur verlesen werden: 

1. wenn die Vetnommenen in der Zwischenzeit 
gestorben sind, ihr Aufenthalt unbekannt ist 
oder ihr persönliches Erscheinen wegen ihres 
Alters, wegen Krankheit oder Gebrechlichkeit 
oder wegen entfernten Aufenthaltes oder aus 
anderen erheblichen Gründen nicht verlangt 
werden kann; 

2. wenn die in der mündlichen Verhandlung 
Vernommenen in wesentlichen Punkten von 
ihren früheren Aussagen abweichen; 

3. wenn Zeugen, ohne dazu berechtigt zu sein, 
oder wenn Beschuldigte die Aussage verwei­
gern oder 

4. wenn alle anwesenden Parteien zustimmen. 

(4) Sonstige Beweismittel, wie Augenscheinsauf­
nahmen, Fotos oder Urkunden, müssen dem 
Beschuldigten vorgehalten werden. Es ist ihm Gele­
genheit zu geben sich dazu zu äußern. 

(5) Jeder Partei, insbesondere dem Beschuldigten 
muß Gelegenheit geboten werden, alle zur Sache 
gehörenden Gesichtspunkte vorzubringen und 
unter Beweis zu stellen, sich über die von anderen 
Beteiligten, den Zeugen und Sachverständigen vor­
gebrachten oder die als offenkundig behandelten 
Tatsachen sowie über die von anderen gestellten 
Anträge und über das Ergebnis amtlicher Erhebun­
gen zu äußern." 

6. § 23 Abs. 4 letzter Satz lautet: 

"Im Disziplinarerkenntnis kann auf Veröffentli­
chung seines Spruches oder des gesamten Erkennt­
nisses in den Mitteilungen der Apothekerkammer 
erkannt werden." 

/ 

7. § 24 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Die durch die Tätigkeit des Disziplinarrates 
und des Disziplinarberufungssenates anfallenden 
Kosten werden von der Apothekerkammer getra­
gen; im Falle des Schuldspruches sind die Kosten 
des Disziplinarverfahrens vom Verurteilten zu tra­
gen." 

8. Nach § 24 wird folgender §24 a eingefügt: 

,,§ 24 a. (1) Die Mitglieder des Disziplinarrates, 
des Disziplinarberufungssenates und die Diszipli~ 
naranwälte üben ihre Funktion ebenso wie ihre 
Stellvertreter ehrenamtlich aus. 

(2) Die Apotheke~kammer hat den im Abs. 1 
genannten Personen eine angemessene Aufwands­
entschädigung sowie den Ersatz der notwendigen 
Barauslagen einschließlich der Kosten für Reise 
und Unterkunft entsprechend der Gebührenstufe 5 
der Reisegebührenvorschrift 1955, BGBI. Nr. 133, 
in der jeweils geltenden Fassung, zu leisten. Die 
Höhe der Aufwandsentschädigüng wird vom V or­
stand der Apothekerkammer unter Berücksichti­
gung der jeweiligen Funktion und des damit ver­
bundenen Zeit- und Arbeitsaufwandes festgesetzt." 

9. § 26 lautet: 

"Staatliches Aufsichtsrecht 

§ 26. (1) Die Apothekerkammer untersteht der 
Aufsicht des Bundeskanzlers. 

(2) Die Satzung und Geschäftsordnung, die 
Dienstordnung, der Jahresvoranschlag, die Umla­
genordnung . und der Rechnungsabschluß bedürfen 
für ihre Wirksamkeit der Genehmigung des Bun­
deskanzlers. 

(3) Der Genehmigung des Bundeskanzlers 
bedarf die Bestellung 

1. der weiteren Beisitzer aus dem Stand der 
Apotheker beim Disziplinarberufungssenat 
und ihrer' Stellvertreter, 

2. des Disziplinaranwaltes und seines Stellvertre­
ters beim Disziplinarrat. 

Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die Bestel­
lung diesem Bundesgesetz nicht widerspricht. 

(4) Der Bundeskanzler hat Beschlüsse der 
Organe der Apothekerkammer - ausgenommen 
Beschlüsse des Disziplinarrates -, die gegen beste­
hende Vorschriften verstoßen, aufzuheben. 

(5) Die Organe der Apothekerkammer gemäß 
§ 7 Z 1 bis 7 sind vom Bundeskanzler abzuberufen, 
wenn sie ihre Befugnisse überschreiten, ihre Aufga­
ben vernachlässigen oder beschlußunfähig werden. 
In diesem Fall hat der Bundeskanzler einen Regie-
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rungskommissär zu ernennen, dem ein zweigliedri­
ger Beirat, bestehend aus je einem Mitglied jeder 
der beiden Abteilungen, zur Seite zu stellen ist." 

10. § 28 lautet: 

,,§ 28. Mit der Vollziehung dieses Bundesgeset­
zes sind 

1. hinsichtlich des § 27 Abs. 6 der Bundesmini­
ster für Finanzen, 

2. im übrigen der Bundeskanzler, hinsichtlich 
des § 3 im Einvernehmen mit dem jeweils 
berührten Bundesminister, hinsichtlich der 
Bestellung des Vorsitzenden des Disziplinar­
berufungssenates der Apothekerkammer beim 
Bundeskanzleramt und seines Stellvertreters 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Justiz 

betraut." 
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